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Einordnung der Ergebnisse der Lärmkartierung 2022 

Ab der Lärmkartierung 2022 werden alle Lärmkarten in der EU nach neuen, einheitlichen 
Berechnungsverfahren erstellt, damit die Ergebnisse zwischen den Mitgliedstaaten 
vergleichbar sind. Deshalb sind die neuen Lärmkarten nicht mit den Lärmkarten aus dem 
Jahr 2017 vergleichbar. Vielerorts werden jetzt deutlich mehr lärmbelastete Menschen 
ausgewiesen – obwohl sich die Lärmsituation zwischenzeitlich nicht wesentlich geändert 
hat oder sogar Lärmschutzmaßnahmen ergriffen wurden. 

Der EU-Umgebungslärmrichtlinie folgend werden alle fünf Jahre Lärmkarten erstellt. Im Jahr 
2022 wurden diese erstmals nach EU-weit einheitlichen Berechnungsverfahren erstellt, welche 
sich deutlich von den bisher verwendeten unterscheiden. Daher weichen die Ergebnisse der 
aktuellen Lärmkartierung 2022 von denen der vorangegangenen Lärmkartierung 2017 ab. 
Wesentliche Gründe sind: 

 Die Emissionen im Straßen-, Schienen- und Luftverkehr werden nun wesentlich
detaillierter modelliert. So werden z. B. beim Straßenverkehr die Rollgeräusche und die
Motorengeräusche getrennt berechnet.

 Die Schallausbreitung wird wesentlich komplexer modelliert. Sie berücksichtigt nun z. B.
auch unterschiedliche meteorologische Bedingungen sowie frequenzabhängige Effekte
bei der Abschirmung von Lärmquellen durch Lärmschutzwände oder bei der Reflexion an
Gebäuden.

 Die Belastetenzahlen werden jetzt anders ermittelt. Früher wurde die Zahl der in einem
Gebäude wohnenden Personen gleichmäßig auf die Immissionspunkte am Gebäude
verteilt, auf laute und leise Seiten. Jetzt hingegen wird die gesamte Personenzahl eines
Gebäudes der lauteren Seite zugewiesen; die leisere Seite des Gebäudes wird nicht
berücksichtigt. Somit werden deutlich mehr lärmbelastete Menschen ausgewiesen.

 Die Rundungsregel für die Bildung der ausgewiesenen Pegelklassen wurde geändert.
Dadurch verschieben sich die 5 Dezibel breiten Pegelklassen um 0,5 Dezibel zu
niedrigeren Werten. Damit werden tendenziell größere lärmbelastete Flächen und mehr
sowie stärker lärmbelastete Menschen ausgewiesen.

Neben diesen systematischen Änderungen durch die neuen Berechnungsmethoden wirken sich 
auch veränderte Verhältnisse vor Ort auf die Ergebnisse der Kartierung aus. Beispiele sind:  

 Die aktuellen Verkehrsmengen auf Straßen, Schienenwegen und Flughäfen können die
Relevanzschwellen, ab denen sie bei der Kartierung zu berücksichtigen sind, unter- oder
überschreiten. So können z. B. Verkehrsverlagerungen dazu führen, dass eine Straße
erstmals zu kartieren ist.

 Die für die Lärmberechnung relevanten Größen können sich geändert haben. So
beeinflussen z. B. zwischenzeitlich umgesetzte Maßnahmen wie Tempo 30 oder ein
Austausch des Fahrbahnbelags die Lärmsituation vor Ort.

 Die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner kann sich durch Wohnungsneubau erhöhen
und damit auch die Zahl der lärmbelasteten Menschen.

Alle genannten Faktoren beeinflussen in Summe das Ausmaß der Lärmbelastung der 
Bevölkerung und die ausgewiesene Anzahl der lärmbelasteten Menschen. Insbesondere der 
Wechsel auf die EU-weit einheitlichen Berechnungsverfahren führt dazu, dass die aktuellen 
Ergebnisse der Lärmkartierung nicht oder nur sehr eingeschränkt mit den Ergebnissen aus dem 
Jahr 2017 verglichen werden können. Dies führt selbst bei unveränderter Vor-Ort Situation dazu, 
dass tendenziell mehr lärmbelastete Flächen und deutlich mehr lärmbelastete Menschen 
ausgewiesen werden. Zwischenzeitig erfolgte Lärmminderungsmaßnahmen können daher nur 
sehr bedingt oder gar nicht aus den aktuellen Lärmkarten und den Belastetenzahlen abgelesen 
werden. 
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